
                                                                                                                                                                                              Stand: ab 01. Juli 2022 

SG Rauen 1951 e.V.     Bank: Sparkasse Oder-Spree     IBAN: DE12 1705 5050 3110 3573 63     BIC: WELADED1LOS 

                                                                                                                       
 

 

Aufnahmeantrag für ordentliche Mitglieder 
 

Zum ............................ beantrage ich meine Aufnahme als ordentliches Mitglied in die SG Rauen 1951 e.V. 

Name:   Vorname:  

Geburtsdatum:   Geburtsort:  

PLZ / Wohnort:   Straße / Haus-Nr.:  

Telefonnummer:   Handy:  

E-Mail:     

Geschlecht:  männlich  weiblich  divers 

Sektion:  Fußball  Kinder  Jugend  Männer  AK35  AK65 

  Kindersport  Kunstradsport  Frauengymnastik 

  Tischtennis  Darts  Bowling 

  Eltern-Kind-Gruppe  Sonstige   
 

Ich erkläre mich einverstanden, dass alle satzungsgemäßen Zahlungsverpflichtungen (Mitgliedsbeiträge, 
sonstige Beiträge, Gebühren, Umlagen, Ablösungsentgelte) für die Dauer der Mitgliedschaft im Bankeinzugs-
verfahren per Lastschrift eingezogen werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Aufnahmeerklä-
rung erst mit Unterzeichnung einer Einzugsermächtigung, mit Zahlungseingang der Aufnahmegebühr und 
des ersten Mitgliedsbeitrags und mit einem Aufnahmebeschluss durch den Vorstand wirksam wird. Laufende 
Änderungen der Bankverbindung oder deren Löschung teile ich dem Verein mit, für ausreichende Deckung 
des bezogenen Kontos zum Abbuchungstermin trage ich Sorge (siehe unten, Hinweise). 
Die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten füge ich als 
Anlage/Bestandteil dieses Aufnahmeantrages unterschrieben bei, eine Kopie ist mir ausgehändigt worden.  
 
 

Ort, Datum, Unterschrift: ................................, den .........................      ………………….................................. 
    Bei Kindern und Jugendlichen bitte (auch) die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten! 
 

Bitte hier abtrennen und oberen Teil mit der Einzugsermächtigung an den Verein zurückgeben! 
 

 

Hinweise zu den satzungsgemäßen Zahlungsverpflichtungen für ordentliche Vereinsmitglieder (Stand 07/2022):  
Die Aufnahmegebühr beträgt zurzeit einmalig 5 €. Die satzungsgemäßen Beitragshöhen betragen: 

• 10 €/Monat; 60 €/Halbjahr; 120 €/Jahr für erwachsene ordentliche Mitglieder, die am Wettkampfsport teilnehmen, 

• 6 €/Monat; 36 €/Halbjahr/72 €/Jahr für alle anderen ordentlichen Mitglieder, auch für Jugendliche (bis 17 Jahre),  
     Familienmitglieder, Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Rentner, erwachsene Schüler/Studenten, 

• zuzüglich 2 €/Monat für alle erwachsenen ordentlichen Mitglieder im Fußballsport 
     (egal ob ohne oder mit Wettkampf / egal ob Vollzahler oder ermäßigter Beitrag / gilt für alle Altersklassen). 

• Übungsleiter bleiben beitragsfrei! 
 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand abschließend. Der Aufnahmebeschluss wird erst mit Unterzeichnung einer Ein-
zugsermächtigung und mit Zahlungseingang der Aufnahmegebühr und des ersten Mitgliedsbeitrags wirksam (siehe unten).  
 

Erstlastschrift: Neben der o.g. Aufnahmegebühr werden bei jährlichem Einzug alle Beträge für das verbleibende laufende volle Kalen-
derjahr zeitnah eingezogen (bei halbjährlichem Einzug für das verbleibende laufende halbe Kalenderjahr).  
Spätere Lastschriften: Danach werden alle künftigen Beträge jährlich zum 1. April oder halbjährlich zum 1. April und 1.Oktober fällig.  
 

Laufende Änderungen der Bankverbindung oder deren Löschung teile ich dem Verein mit, für ausreichende Deckung des bezogenen 
Kontos zum Abbuchungstermin trage ich Sorge. Bei Verletzung dieser Sorgfaltspflichten haftet das Mitglied dem Verein gegenüber 
für sämtliche, mit der Einziehung sowie eventuellen Rücklastschriften entstehenden Kosten. Dies gilt auch, wenn das bezogene Konto 
erloschen ist und das Mitglied dies nicht mitgeteilt hat oder wenn der Einzug gegenüber der Bank unberechtigt widerrufen worden 
ist! Bei (späterer) Nichtteilnahme am Bankeinzugsverfahren erhöhen sich alle Mitgliedsbeiträge um 5 €/Halbjahr; 10 €/Jahr. 
 

Die Beitragspflicht besteht bis zum Ende der Mitgliedschaft, d.h. in der Regel bis zur Wirksamkeit des schriftlich zu erklärenden Aus-
tritts. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Schluss des Kalenderhalbjahres; (d.h. die Kündigung muss dem Verein bis zum                     
31. März bzw. 30. September zugegangen sein.)  
 
 

Über Ausnahmen in der Beitragsbehandlung entscheiden ausschließlich der Vereinsvorstand oder die Mitgliederversammlung. 

SPORTGEMEINSCHAFT RAUEN 

1951 e.V. 


